
 

 

 
 

 

Wie können der Gesundheitsschutz und die Sicher-
heit Ihrer Arbeitnehmer noch verbessert werden? 
Durch eine Gefährdungsbeurteilung. Die Gefährdungs-
beurteilung ist ein wirksames Mittel für den Arbeitge-
ber, Gefahren bereits im Vorfeld zu erkennen und da-
mit Unfälle zu verhindern. 
 
Was ist eine Gefährdungsbeurteilung?  

Eine Gefährdungsbeurteilung ist  
 
die systematische Untersuchung zur Ermittlung von 

Gefährdungen und Belastungen und die  
Ableitung entsprechender Maßnahmen  

 
an einem bestimmten Arbeitsplatz, in einem Arbeitsbe-
reich oder für eine Person(-engruppe). Sie soll sich an 
der Tätigkeit der Mitarbeiter orientieren.  
 
Wer muss eine Gefährdungsbeurteilung durchfüh-
ren? 

Jeder Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz 
dazu verpflichtet für seine Mitarbeiter Gefährdungsbe-
urteilungen durchzuführen.  
Darüber hinaus sind sie als Arbeitgeber verpflichtet, 
die sich hieraus ergebenen Maßnahmen im Bereich 
des Arbeitsschutzes umzusetzen.  
Ebenfalls sind sie verpflichtet, diese auf ihre Wirksam-
keit zu überprüfen.  
 
Umsetzung Gefährdungsbeurteilung 
Um eine Gefährdung des Mitarbeiters auszuschließen, 
wurden entsprechend der rechtsseitigen Gefährdungs-
beurteilung, am Beispiel „Arbeitsplatz Standbohrma-
schine“ Schutzmaßnahmen getroffen.   
 

 

Welche Gefährdungen gibt es? 
Gefährdungen können nach ihrer Art unterschieden wer-
den. Im Folgenden sind Beispiele für verschiedene Ge-
fährdungen aufgeführt: 
 
mechanische Gefährdungen 

Absturz, ungeschützt bewegte Maschinenteile, Stol-
pern, Brüche, Schnitt-, Quetsch- und Einzugsverlet-
zungen 

 
physikalische Gefährdungen 

Lärm, Vibrationen, Verblitzen der Augen, Strahlung, 
Druck 

 
elektrische Gefährdungen 

Stromschlag, Lichtbögen, elektrostatische Aufladung 
 
Gefährdungen durch Gefahrstoffe 

Schädigung der Haut, Atemwege, Verätzungen, Ver-
schlucken 

 
biologische Gefährdungen 

Infektionsgefährdung durch Bakterien, Viren, Pilzen 
 
thermische Gefährdungen 

heiße und kalte Oberflächen  
 
Brand und Explosionsgefahren 

brennbare oder explosive Stoffe, Verbrennungen 
 
Gefährdungen durch Arbeitsumgebungen 

Ersticken, Ertrinken, unzureichende Flucht und Ret-
tungswege, Ergonomie, Klima  

 
physische Gefährdungen 

Zwangshaltungen, Tragen schwerer Lasten 
 
psychische Gefährdungen 

Über-/Unterforderung, ungenügende Arbeitsorga- 
nisation  

(Tabelle ist nicht abschließend) 

  

Beispiel: Gefährdungsbeurteilung „Arbeitsplatz 
Standbohrmaschine“ 

Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren, dies 
kann in Form einer Tabelle erfolgen. Die speziellen An-
forderungen zur Gefährdungsbeurteilung und zur Doku-
mentation sind in den verschiedenen Arbeitsschutzvor-
schriften zu beachten.  
         Gefährdungen             Schutzmaßnahmen                    Risiko 

groß 

m
ittel 

klein 

Verantw
ortliche 

Person 

Mechanische Gefähr-
dungen 

  
  

Einzugverletzungen durch 
Kleidung/ 
Schmuck/ 

Haare 

beim Bohren dürfen keine 
Handschuhe getragen wer-
den 

x       

M
usterm

ann 

eng anliegende Kleidung 
das Tragen von Ketten 
Ringen und Uhren ist verbo-
ten 

Schnitt-/ Quetschverletzun-
gen durch Mitdrehen des 

Werkstücks 

Werkstück mit Haltevorrich-
tung sichern 

x     
    

Herumliegendes Werkzeug 
aus dem Arbeitsbereich 
entfernen 

Augenverletzungen durch 
wegfliegende Späne oder 

bei Werkzeugbruch 
Gesichtsschutz oder Schutz-
brille verwenden   x   

    

Fußverletzungen durch 
herunterfallende Teile Sicherheitsschuhe tragen   x       

Verletzungen durch stol-
pern, stürzen rutschen 

Stolperfallen vermeiden 
  x   

    
Geh- und Fahrwege freihal-
ten 

Physikalische Gefähr-
dungen   

Gefährdung durch Lärm 
Bereitstellung von persönli-
cher Schutzausrüstung wie 
Gehörschutzstopfen     x 

    

Vorsorgeuntersuchung Lärm 
Elektrische Gefähr-
dungen   

defekte Leitungen 
elektrische Prüfung alle 4 
Jahre durch eine Elektrofach-
kraft 

    x     

defekte Befehlseinricht- 
ungen 

(z.B. Not-Aus)     x     

Gefährdungen durch 
Gefahrstoffe   

Hauterkrankung durch 
Kontakt mit Kühlschmier-

stoffen 

Auswahl geeigneter Kühl-
schmierstoffe 

  x   

    
Hautschutzplan erstellen 
Hautschutzmittel bereitstellen 
Vorsorgeuntersuchung 
Hauterkrankungen 

K
ontrolle der W

irk- 
sam

keit - D
atum

 - 

Sicherheits-
schuhe 

Befehlseinrich-
tung z. B. Not-
Aus 

Haltevorrich-
tung für Werk-
stück 

Schutzbrille 

Arbeitskleidung 

Sicherer 
Trittschutz 



 

 

Wo finde ich weitere Informationen zur Gefähr-
dungsbeurteilung? 
Bei Ihrer Berufsgenossenschaft. Ihre Berufsgenos-
senschaft stellt aktuelle Materialien und Informatio-
nen rund um die Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz im Internet zur Verfügung. Zusätzlich 
werden auch Veranstaltungen und Seminare für den 
Arbeitsschutz angeboten. 
 
Weitere Informationen im Internet: 
 

www.gefaehrdungsbeurteilung.de 
(Seite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) 
 

Hinweis: Beispiele und Hilfen zur Erstellung einer Gefährdungsbe-
urteilung, Verlinkungen zu den Berufsgenossenschaften 
 

www.baua.de 
(Seite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) 
 

Arbeitsschutzthemen mit bestimmten Schwerpunk-
ten, z. B: 
 

Anlagen- und Betriebssicherheit, Arbeitsbedingun-
gen, Arbeitsstätten, Arbeitszeit 

Berufskrankheiten, Beschäftigungsfähigkeit, Büro-
arbeit, Branchenschwerpunkt Bauarbeiten und Bau-
stellen 

Chemikalien/REACH/Biozide 
Gefahrstoffe, Gefährdungsbeurteilung, Gemeinsa-

me Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
Jugendarbeitsschutz/ Junge Arbeitnehmer 
Lärm und Akustik 
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 
Physische Belastung, Psychische Gesundheit/

Stress 
Vibrationen 

 
www.bmas.de 

(Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) 
Hinweis: Downloads und Verlinkungen zum Thema Gefährdungs-
beurteilung 
 
 

www.gesetze-im-internet.de 
(Internetangebot des Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz) 
Hinweis: Kostenlose Bereitstellung von Bundesrecht 
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Die Gesundheit meiner 
Mitarbeiter liegt mir am  
Herzen   
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Ihre Ansprechpartner:  
Die  Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter des  
Landes Niedersachsen                        

  GAA Braunschweig 
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38120 Braunschweig 
Tel/Fax: 0531/35476-0/-333 
E-Mail: Poststelle@gaa-bs.     
niedersachsen.de 
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30177 Hannover 
Tel/Fax: 0511/9096-0/-199 
E-Mail: Poststelle@gaa-h.  
niedersachsen.de 
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Tel/Fax: 05141/755-0/-88 
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niedersachsen.de 
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E-Mail: Poststelle@gaa-hi.  
niedersachsen.de 
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niedersachsen.de 
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E-Mail: Poststelle@gaa-lg.  
niedersachsen.de 
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Tel/Fax: 04921/9217-0/-58 
E-Mail: Poststelle@gaa-emd.  
niedersachsen.de 
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Tel/Fax: 0441/799-0/-2700 
E-Mail: Poststelle@gaa-ol.  
niedersachsen.de 

  GAA Göttingen ڤ
Alva-Myrdal-Weg 1 
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Tel/Fax: 0551/5070-01/-250 
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niedersachsen.de 
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49080 Osnabrück 
Tel/Fax: 0541/5035-00/-01 
E-Mail: Poststelle@gaa-os.  
niedersachsen.de 
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